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RS OGH 1976/12/22 1Ob783/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1976

Norm

ABGB §94 Abs2

Rechtssatz

Von einem Rechtsmißbrauch kann dann, wenn dem Unterhaltsberechtigten Ehegatten der abgesonderte Wohnort auf

Grund einer EV bewilligt wurde, keine Rede sein, auch dann nicht, wenn die Einkünfte des Unterhaltsp4ichtigen

Ehegatten aus Maßnahmen sozialer Fürsorge, wie Arbeitslosenunterstützung, Notstandshilfe und einer Invalidenrente

herrühren.
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